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Der Fourier im Zivilschutz
Auch der Fourier kann nach der
Beendigung seiner Dienstpflicht in
der Armee im Zivilschutz als Rech-

nungsführer oder in einem anderen
Dienst eingeteilt werden und wert-
volle Aufträge zugunsten der Allge-
meinheit erfüllen. Eine Zusammen-
fassung von Hptm Anton Aebi,
Pressechef des Schweizerischen
Fourierverbandes (SFV), über das

Referat von Walter Maurer, Chef
Finanzen, Amt für Bevölkerungs-
schütz und Katastrophenhilfe des

Kantons Bern, anlässlich der
Zusammenkunft der Präsidenten
und Technischen Leiter des SFV
vom 21. Juni in Dürrenast.

Der moderne Zivilschutz in der
Schweiz begann 1959 mit der Annah-
me des Artikels 22bis der Bundesver-
fassung. Mit dem neuen Zivilschutz-
Leitbild von 1992 wurde die Hilfe bei

Katastrophen und anderen Notlagen
in Friedenszeiten dem Schutz der

Bevölkerung und der Kulturgüter in
bewaffneten Konflikten gleichge-
stellt. Die neue Zivilschutzgesetzge-
bung trat am 1. Januar 1995 in Kraft.
Der Bundesrat hat den Auftrag des

Zivilschutzes in drei Berichten defi-
niert: 1997 wurde die Zivilschutzkon-
zeption mit einem Hauptauftrag
(Schutz der Bevölkerung bei bewaff-
neten Konflikten) verabschiedet. 1990

wurde mit dem Bericht über die
Sicherheitspolitik der Schweiz dem
Zivilschutz ein zweiter Hauptauftrag
(Hilfe bei Katastrophen und in ande-
ren Notlagen) erteilt. Auf diesen bei-
den Hauptaufträgen beruht das neue
Zivilschutz-Lcitbild vom 26. Februar
1992.

Schutz, Rettung und Betreuung
der Bevölkerung vor Ort

Der Bericht über die Sicherheitspoli-
tik wurde angesichts der Ende der
achtziger Jahre eingetretenen Umwäl-

zungen in Europa erarbeitet. Die mei-
stcn der für die Katastrophenhilfe
getroffenen Massnahmen könnten
auch im Kriegsfall und umgekehrt
genutzt werden. Mehrere bewährte
Grundsätze wurden bei der Zivil-
Schutzreform '95 von der Organisa-
tion '71 übernommen. Es sind vor
allem jene Bereiche, die der Erfüllung
des ersten Hauptauftrages dienen:
dem Schutz, der Rettung und Betreu-

ung der Bevölkerung vor Ort im Falle
bewaffneter Konflikte. Die Aufgaben
des Zivilschutzes lassen sich weder
mit wenigen professionellen Kräften
noch ausschliesslich mit freiwilligen
Helfern lösen. Deshalb beruht der
Zivilschutz auf der Schutzdienst-

pflicht und dem Milizsystem.

Frauen oder Ausländer können

freiwillig mitmachen

Schutzdienstpflichtig sind alle Män-

ner mit Schweizer Bürgerrecht im
Alter zwischen 20 und 52. die nicht
oder nicht mehr militär- oder zivil-
dienstpflichtig sind. In den Zivil-
schütz wird eingeteilt, wer geistig und

körperlich für die Schutzdienstlei-

stung tauglich ist. Frauen oder Aus-
hinder können freiwillig mitmachen.

Die Aufgaben der Gemeinden

Die Gemeinde ist Hauptträgerin des

Zivilschutzes. Das ermöglicht bürger-
nahe, der Gemeinde angepasste
Lösungen und unterstreicht die Eigen-

Verantwortung der Bevölkerung. Die

Schutzräume bilden nach wie vor das

Rückgrat des Zivilschutzes. Es wird
angestrebt, für jede Person an ihrem

Wohnort oder in der Nähe für einen

Teil der erwerbstätigen Wohnbevöl-

kerung im Arbeitsbereich einen

Schutzplatz bereitzustellen. Bei dro-

hender Gefahr werden die Schutzräu-

me auf behördliche Anordnung hin

vorsorglich bezogen; sie können je

nach Lage für kürzere oder längere
Zeit verlassen werden. Bei der Zivil-
schutzrcform '95 werden auch die

drei bisherigen gesetzlich verankerten

Hauptverpflichtungen übernommen,
nämlich die Organisations-, die Bau-
und die Schutzpflicht. Die Reform '95
beruht im wesentlichen auf die Neu-
gewichtung der Katastrophen- und

Nothilfe, die der Hilfeleistung in
Kriegszeiten gleichgestellt ist. Auch
auf die Zusammenarbeit mit anderen
Partnern wie Feuerwehr, Polizei,
Samariter und Armee wird grosses
Gewicht gelegt. Gestützt auf den

Grundsatz «Rationalisierung durch

Regionalisierung» wird die überörtli-
che Aufgabenbewältigung gefördert.
Der Kulturgüterschutz wird neu kon-

sequent im Rahmen der Zivilschutz-
organisation wahrgenommen. Im neu-
en Zivilschutz erhält die Ausbildung
erste Priorität.

Auftrag und Einsatz

Der Auftrag ist im Sicherheitsbericht

von 1990 umschrieben, im Leitbild
konkretisiert und in der Zivilschutz-
gebung rechtlich verankert. Die bei-
den Hauptaufträge (Schutz der Bevöl-
kerung und der Kulturgüter im Fall
bewaffneter Konflikte und Hilfelei-
stung bei natur- und zivilisationsbe-
dingten Katastrophen und in anderen

Notlagen) sind gleichwertig.

Organisation

Die Aufgaben werden von Bund, von
den Kantonen, den Gemeinden und
Privaten wahrgenommen. Die
Gemeinde-Exekutive ist für die Orga-
nisation und die Einsatzbereitschaft
des Zivilschutzes verantwortlich. Die

Zivilschutzorganisation wird entspre-
chend den örtlichen Gegebenheiten
aufgebaut. Sie kann mehrere Gemein-
den umfassen. Die Einsatzleitung
obliegt dem Chef derZivilschutzorga-
nisation (Chef ZSO). Er ist direkt der

Gemeinde-Exekutive unterstellt und

trägt zusammen mit seinem Stab die

Verantwortung für die Einsatzbereit-
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Wie der Zivilschutz zum Einsatz kommtschaft der Zivilschutzorganisation
(ZSO).

Personelles

Schutzpflichtig sind alle Männer mit
Schweizer Bürgerrecht, die nicht oder
nicht mehr militär- oder Zivildienst-

pflichtig sind. Die Schutzdienstpflicht
dauert vom 20. bis 52. Altersjahr, die

Wehrpflicht vom 20. bis 42. Alters-
jähr. Stabsoffiziere leisten bis zum 52.

Altersjahr Militärdienst.

Ausbildung

Alle Neueingeteilten haben an einem

obligatorischen Einteilungsrapport
von einem Tag teilzunehmen. Er zielt
auf die zweckmässige Einteilung der

Schutzpflichtigen nach dem Grund-
satz «die richtige Person am richten
Platz» ab. Die Dauer des Ein-

führungskurses sowie auch der Kader-
kurse hängt von den mitgebrachten
Vorkenntnissen ab. In einzelnen Fäl-
len können Funktionsträger sogar
ganz von diesen Kursen dispensiert
werden (zum Beispiel Fouriere!). In

den Weiterbildungskursen für Kader
werden die Kenntnisse der Vorgesetz-
ten und Spezialisten vertieft. Der Ein-
satz des Rechnungsführers (die Aus-

bildung dauert fünf Tage) ist analog
demjenigen des Fouriers.

In der Ausgabe 4/97 berichtete Paul

Thüring, Direktor des Bundesam-
tes für Zivilschutz, im «Der Fou-
rier» bereits über das «Jahr der
Optimierung der Zivilschutz-
Reform». «Der Zivilschutz in Kür-
ze» ist eine handliche Broschüre,
die interessierten Kreisen weitere
Informationen liefert.

-r. Die 1995 in Kraft gesetzte Zivil-
schutzreform trägt der neuen sicher-

heitspolitischen Lage Rechnung. Der
Zivilschutz hat nun zwei gleichwerti-
ge Hauptaufgaben: Hilfeleistung bei

Katastrophen und Notlagen aller Art
sowie Schutz der Bevölkerung bei
bewaffneten Konflikten. Zudem trifft
er Massnahmen zum Schutz der Kul-
turgüter und ist bereit, zusammen mit
anderen Rettungs- und Hilfsorganisa-
tionen grenzüberschreitende Einsätze

im regionalen Rahmen durchzu-
führen.

Auf einen Blick

Und so hat das Bundesamt für Zivil-
schütz alles Wissenwerte in der Bro-
schüre «Der Zivilschutz in Kürze»
zusammengefasst. Nebst dem Zivil-
Schutzartikel in der Bundesverfas-

sung, dem Auftrag und Aufgabentei-
lung Bund, Kantone, Gemeinden und

Hauseigentümer innerhalb des Zivil-
Schutzes, können in dieser handlichen

Ausgabe auch der Aufbau der Zivil-
Schutzorganisation (ZSO) oder als

Teil der Notorganisation in Gemeinde

und Kanton oder Region sowie Ein-

satz-Reihenfolge bei der Katastro-

phen- und Nothilfe nachgeschlagen
werden. Daneben gibt sie Auskunft
über die Alarmierung der Bevölke-

rung bei akuter Gefahr, die Ausbil-
dungsdienste, die Ausgaben des Bun-
des und die Kostenträger, die Rechte

und Pflichten der Schutzdienstpflich-
tigen oder den Sollbestand des Zivil-
schutzdienstes in der Schweiz.

«Der Zivilschutz in Kürze» kann gratis bezo-

gen werden beim Bundesamt für Zivilschutz,
Sektion Information, Monbijoustrasse 91,

3003 Bern, Telefon: 031 / 322 50 36 oder
Telefax 031 / 322 52 36.

«Dass der Zivilschutz Leerlauf produ-

ziert, ist ein Vorurteil!», meinte kürz-

lieh der Luzerner Stadtpräsident Urs

W. Studer. Unser Bild zeigt die Welt

des Zweiten Weltkrieges, als es noch

keinen organisierten Zivilschutz gab,

jedoch jedermann aufgefordert wurde,

Hand anzulegen!
Foto: Meinrad A. Schuler

Ausgaben für den Zivilschutz im Vergleich
mit andern Bereichen

Ausgaben in Franken

pro Kopf und Jahr Referenzjahr
Zivilschutz 80 1995

^

Lotterien 140 1995 "
Medikamente 555 1995

Armee 810 1995 4

Gesundheit 5030 1995 ^

Privatversicherung 5300 1995 ^

(auf- bzw. abgerundete Zahlen)
Quellen: 1 Staatsrechnung, Eidg. Finanzverwaltung, Berechnungen BZS

2 Bundesamt für Polizeiwesen, Lotteriestatistik
3 Pharma-Information, Basel: "Das Gesundheitswesen in der Schweiz"
4 Staatsrechnung
5 Bundesamt für Statistik
6 Bundesamt für Privatversicherungswesen
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